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Keine Veränderungen Montag bis Freitag
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Erhöhung der Taktung am Samstag
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Neu: Bedienung an Sonn- und Feiertagen
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Eine erste Kalkulation durch den ZVBN (auf Basis der Ausschreibungsergebnisse) ergibt 

einen Gesamtzuschussbedarf in Höhe von rd. 60.000 €/jährlich und ist 

abhängig von der Anzahl der zu beauftragenden Fahrten.

Eine mit dem Landkreis Wesermarsch vorabgestimmte Zuschussverteilung würde dann 

wie folgt aussehen: 

75% (ca. 45.000 €) tragen ZVBN und der Landkreis Wesermarsch; die 

restlichen 

25% (ca. 15.000 €) wären jeweils zur Hälfte von den Gemeinden Berne und 

Lemwerder zu tragen.
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Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz
(NNVG)

)§ 7b

Finanzielle Unterstützung für die Weiterentwicklung

des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs

(1) 1 Das Land gewährt den kommunalen Aufgabenträgern (§ 4 Abs. 1 Nrn. 1 und 3) ab 
dem Kalenderjahr 2017 eine weitere jährliche Finanzhilfe aus den Mitteln nach § 7 Abs. 5 
Satz 2 in Höhe der in der Anlage 2 genannten Beträge. 2 § 7a Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 3 Soweit der jeweilige Aufgabenträger seine Aufgabenträgerschaft gemäß §
4 Abs. 2 einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts übertragen hat, muss er 
dieser einen angemessenen Anteil des ihm nach Satz 1 oder 2 zustehenden Betrages 
zukommen lassen. 4 Dieser Anteil ist mit jeweils einem Drittel nach der Einwohnerzahl, 
der Fläche und der demografischen Entwicklung des Gebiets zu bemessen, für das die 
Aufgabe übertragen wurde.
(2) 1 Die nach Absatz 1 zugewiesenen Mittel sollen insbesondere für die Entwicklung von 
Angeboten, die den Linienverkehr in Räumen und Zeiten schwacher Nachfrage ergänzen 
und besonders auf wechselnde Nachfrage zugeschnitten sind (flexible Bedienformen), 
verwendet werden. 2 Sie dürfen auch für andere Maßnahmen des Aufgabenträgers 
eingesetzt werden, mit denen der straßengebundene öffentliche Personennahverkehr 
verbessert oder erweitert wird. 3 § 7a Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 gilt entsprechend.
(3) § 7a Abs. 5 gilt entsprechend.
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http://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/lqi/page/bsvorisprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=9&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-NVGNDV7P7b&doc.part=S&toc.poskey=#_XY_d890651e388_text


Auszug aus der Anlage 2 NNVG

„TOP 6 / Linie 450“



Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit!

Fachbereich II – Technische Dienste, Planung und Ordnung

Ansprechpartner: 

Herr Paack

paack@lemwerder.de
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